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Täterpersönlichkeit für Versuchsbeginn bedeu-
tungslos (BGE 131 IV 100, 106 f.): 

 
„Keine selbständige Bedeutung kommt demgegenüber dem Um-
stand zu, ob ein freiwilliges Zurücktreten des Beschwerdeführers in 
diesem Stadium persönlichkeitsadäquat gewesen wäre, denn die 
Grenze zwischen Vorbereitung und Versuch muss generell, ohne 
Berücksichtigung des Charakters des Täters und seines Vorlebens 
vorgenommen werden (STRATENWERTH, a.a.O., § 12 N. 33; 
JENNY, a.a.O., Art. 21 StGB N. 19)“. 
 


